
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Einrichtung einer Ausbildungsbeihilfe für Sozialassistenten; Antrag des Abg. Kröger (AfD) vom 
26.03.2019 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 26.03.2019 hat der Abg. Matthias Kröger (AfD) den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. In der Sitzung des Kreistages vom 27.06.2019 ist der Antrag zur weiteren 
Beratung an den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit verwiesen worden.  
 
Zu dem Antrag werden folgende Informationen gegeben: 
 
a) Die Ausbildung (Vollzeit) zum/r sozialpädagogischen Assistent/in ist dem Grunde nach 
BAföG-förderungsfähig. Auf den BAföG-Bedarf ist u.a. das Einkommen des/r Auszubildenden 
anzurechnen. Das Taschengeld wäre bei der Einkommensberücksichtigung als Stipendium zu 
bewerten. Diese können bis zu einem Monatsdurchschnitt von 300 € anrechnungsfrei bleiben, 
soweit die Stipendiaten nach Begabung und Leistungsfähigkeit ausgewählt werden. Eine solche 
Vorauswahl soll hier nicht getroffen werden. Ein Stipendium bliebe auch nur dann 
anrechnungsfrei, wenn es ohne Bedingungen an die Absolventen ausgezahlt würde. Sollte die 
Anschlussbeschäftigung in einem örtlichen KiTa-Träger Voraussetzung für den Erhalt des 
Stipendiums sein, wäre es insoweit nicht mehr bedingungsfrei. Das Taschengeld wäre damit in 
vollem Umfang auf einen BAföG-Bedarf anzurechnen. 
 
b) Daneben gibt es Möglichkeiten, beim Land Zuschüsse zu erhalten. So bestehen für die 
Ausbildung zum/r staatlich geprüften sozialpädagogischen Assistenten/in, die die Ausbildung in 
Teilzeit absolvieren, Fördermöglichkeiten durch das Land. Gemäß der ab dem 01.01.2020 
geltenden Landesrichtlinie „Qualität in KiTas - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften“ sind 
die Beschäftigung von Personen, die in Teilzeit die hier betreffende Ausbildung absolvieren, 
förderfähig. Ziel der Richtlinie ist die Personalgewinnung und Personalbindung. Förderfähig sind 
die Zuschüsse der Antragsteller an die Auszubildenden in Teilzeitbeschäftigung (ohne 
Schulgeld) zu den Sachausgaben im Rahmen der Ausbildung.  
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Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist ein gemeinsames Verteilungs- und 
Ausgabenkonzept zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von 
Fachkräften des Landkreises mit allen örtlichen KiTa-Trägern. Hierzu läuft aktuell die Abfrage 
bei den örtlichen KiTa-Trägern. Der Landkreis wird den Antrag beim Land fristgerecht bis zum 
30.11.2019 einreichen. 
 
c) Während der Praxiszeit sind die Auszubildenden bei den jeweiligen örtlichen 
Kindertagesstätten angestellt. Hier hat jeder örtliche KiTa-Träger die Möglichkeit, die 
Ausbildung (auskömmlich) zu bezuschussen und kann ggf. mit dem/r Auszubildenden eine 
vertragliche Verpflichtung über ein befristetes Tätigwerden eingehen. 
Für die Auszubildenden in Teilzeit kann auch hier eine Förderung über das Land erfolgen. 
Gemäß der Landesrichtlinie „Qualität“ (Pkt. 2.3) sind die Teilzeit-Auszubildenden mindestens 15 
Wochenstunden im Jahresdurchschnitt zu beschäftigen, damit eine Übernahme der 
Personalausgaben bis zur Höhe der nach TVöD zu zahlenden Vergütung 
(Entgeltgruppe 2 TVöD) aus Landesmitteln erfolgen kann. Hinzu kommt der 
Ausbildungszuschuss in Höhe von max. 150 € monatlich (gem. Pkt. 2.4 der o.g. 
Landesrichtlinie). 
 
Die Gewährung eines Taschengeldes als freiwillige Landkreismittel erscheint nicht zielführend. 
Der Landkreis ist zum einen nicht Träger der Kindertagesstätten. Zum anderen würde die 
Zahlung eines Taschengeldes den Verbleib der staatlich geprüften sozialpädagogischen 
Assistenten/innen nicht erzwingen können. Schließlich wäre das Taschengeld auf einen BAföG-
Bedarf anzurechnen, so dass von der Leistung nur Schüler/innen profitieren könnten, die keinen 
BAföG-Anspruch haben. In allen anderen Fällen würden die freiwilligen Landkreismittel lediglich 
die BAföG-Leistungen des Bundes ersetzen bzw. minimieren. 
 
 
 
 
Luttmann 
 



Von: Kröger Matthias <Matthias.Kroeger@kt.lk-row.de> 
Datum: 26. März 2019 um 12:28:02 MEZ 
An: Luttmann Hermann <Hermann.Luttmann@lk-row.de> 
Betreff: Antrag zur Einrichtung einer Ausbildungsbeihilfe für Sozialassistenten 

 
Antrag zur Einrichtung einer Ausbildungsbeihilfe für Sozialassistenten. 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
Zur nächsten Kreistagssitzung stelle ich folgenden Antrag: 
 
Der Kreistag möge folgenden Beschluss fassen: 
1. Zum Jahr 2020 werden Auszubildende, die den Beruf "Sozialassistent" erlernen, 
mit einem Tagegeld in Höhe von 30,00 Euro pro Tag in der Praxis vom Landkreis 
Rotenburg (Wümme) unterstützt. 
2. Die Verwaltung wird damit beauftragt, die nötigen Strukturen einzurichten. 
 
Zur Begründung: 
In naher Zukunft wird deutschlandweit ein gravierender Mangel an Erzieherinnen und 
Erziehern in den Kindertagesstätten zu beklagen sein. Laut einem Artikel der SHZ 
vom 7. März 2018, droht bis 2025 bundesweit eine Fachkräftelücke von rund 
300.000 Beschäftigten (Quelle: https://www.shz.de/19273296). Diese Mangel wird 
sich unweigerlich auch auf den Landkreis Rotenburg erstrecken. 
In Niedersachsen ist die abgeschlossene Berufsausbildung zum Staatlich geprüften 
Sozialassistenten mit Schwerpunkt Sozialpädagogik zwingende Voraussetzung für 
die Zulassung zur Erzieherausbildung. Da es sich bei ersterem um eine schulische 
Ausbildung handelt, wird die praktische Zeit in den Kindergärten und -krippen nicht 
vergütet, obwohl die Auszubildenden schon in dieser Zeit für das Stammpersonal 
eine erhebliche Entlastung darstellen. Die geringe Vergütung, insbesondere während 
der Ausbildungszeit, stellt wiederum einen Hauptgrund für die mangelnde Attraktivität 
des Berufes bei Jugendlichen dar. Ein vom Landkreis finanziertes Tagegeld würde 
eine Gerechtigkeitslücke füllen und den Anreiz erhöhen, diesen Beruf zu ergreifen. 
Es kann ferner nicht Aufgabe der Gemeinden sein, dieses Tagegeld zu entrichten, da 
sich die Geförderten nach ihrer Ausbildung in aller Regel über die Gemeindgrenzen 
hinaus bewerben werden. 
Unsere Abhängigkeit von Erziehern und Sozialassistenten kann nicht stark genug 
betont werden. Uns nützen die schönsten und modernsten Kindertagesstätten nichts, 
wenn wir kein Fachpersonal mehr haben, das unsere Kinder betreuen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Matthias Kröger 
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Bezeichnung: 
 
Änderung der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“ 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach Ziffer 1.3 der Verwaltungshandreichung zur „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen 
Bereich“ sind Maßnahmen und Projekte nicht förderfähig, wenn ein Bezug zu den 
Leistungssystemen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) bzw. Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) nicht gegeben ist. 
 
Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Dabei wird die 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen aus dem SGB XII herausgelöst und in das Neunte 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt. Um weiterhin Maßnahmen und Projekte für diesen 
Personenkreis fördern zu können (z.B. Begegnungsstätten und Kontaktstellen, vgl. TOP 7.2), ist 
die Erweiterung der Verwaltungshandreichung um das Leistungssystem SGB IX erforderlich.  
 
Daneben sind zwei redaktionelle Änderungen vorzunehmen. Zum einen ist die Bezeichnung der 
Verwaltungshandreichungen 5.1 geändert worden. Da die Handreichungen seit einigen Jahren 
nicht mehr nummerisch ausgewiesen werden, wird nun die vollständige Bezeichnung 
„Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus 
Kreismitteln“ genannt und ersetzt die bisherige Bezeichnung „Verwaltungshandreichung 5.1“. 
Zum anderen ist unter Ziffer 3.3 die Ausschussbezeichnung „Ausschuss für Gesundheit, 
Senioren und Soziales“ in „Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit“ zu ändern.  
 
Die Änderungen sollen zum 01.01.2020 in Kraft treten. 
 
In der Anlage wird nachrichtlich die Verwaltungshandreichung als Entwurfsfassung mit den 
vorgeschlagenen Änderungen beigefügt. Die Änderungen sind unterstrichen und farblich 
markiert. 
 
 
 
 
 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt:  6 
 

 
Drucksachen-Nr.:  2016-21/0840 

Status:         öffentlich 

Datum:     14.11.2019 
 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

26.11.2019 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

05.12.2019 Kreisausschuss 

13.12.2019 Kreistag 

   

   

   



- 2 - 

     
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen 
Bereich“ wird wie folgt geändert:  

 
a.) Ziffer 1.3: Nicht förderfähig sind Maßnahmen und Projekte, wenn ein Bezug zu 

den Leistungssystemen des SGB II, SGB IX bzw. SGB XII nicht gegeben ist 
oder ein gleichartiges, regionales Angebot bereits im Rahmen der 
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben oder im Rahmen einer anderweitigen 
Förderung durch den Landkreis finanziert wird. 
 

b.) In den Ziffern 1.1, 3.2 sowie 5 wird die Bezeichnung 
„Verwaltungshandreichungen 5.1“ in „Verwaltungshandreichungen für die 
Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln“ geändert. 
 

c.) In Ziffer 3.3 wird die Bezeichnung „Ausschuss für Gesundheit, Senioren und 
Soziales“ in „Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit“ geändert.  
 

d.) Ziffer 8: Diese Änderungen treten zum 01.01.2020 in Kraft. 
 

 
 
 
Luttmann 
 



 

Anlage 
 

Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich 
 
 
1. Allgemeines 

 
1.1   Der Landkreis Rotenburg (Wümme) – nachfolgend Landkreis – kann nach Maßgabe der 

 „Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus 
 Kreismitteln“ Zuschüsse, Zuweisungen und Darlehen aus Kreismitteln im Rahmen der 
 jährlich  im Haushalt bereitgestellten Mittel gewähren. Die „Verwaltungshandreichungen für 
 die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln“ findet allgemein 
 Anwendung, soweit nicht die Handreichung zur „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen 
 Bereich“ spezielle Regelungen enthält. 
 

1.2 Die Förderung nach dieser Handreichung dient der Unterstützung und Weiterentwicklung von 
 Maßnahmen und Projekten, die dazu beitragen, soziale Schwierigkeiten abzuwenden zu 
 beseitigen oder zu mildern sowie Aktivitäten, die dazu beitragen, durch Selbsthilfe in 
 persönlichen krisenhaften Lebensphasen zu bestehen. 

 
Dabei ist es dem Landkreis ein besonderes Anliegen, ehrenamtliches, freiwilliges soziales 

 Engagement zu unterstützen. 
 
1.3 Nicht förderfähig sind Maßnahmen und Projekte, wenn ein Bezug zu den Leistungssystemen 
 des SGB II, SGB IX bzw. SGB XII nicht gegeben ist oder ein gleichartiges, regionales Angebot 
 bereits  im Rahmen der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben oder im Rahmen einer 
 anderweitigen Förderung durch den Landkreis finanziert wird. 
 
1.4 Die Entscheidung über die Gewährung eines Zuschusses nach Maßgabe dieser 
 Handreichung erfolgt jeweils in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens. 
 
 
2. Zuschussempfänger 
 
2.1 Als Zuschussempfänger nach dieser Handreichung kommen in Betracht: 
 Verbände und Vereine, 
 kirchliche Träger und 
 Selbsthilfegruppen bzw. Einzelpersonen als deren Beauftragte. 
 
2.2 Die Zuschussempfänger sollen ihren Sitz im Landkreis Rotenburg (Wümme) haben. Sie sollen 
 als gemeinnützig anerkannt sein. Vereine sollen im Vereinsregister eingetragen sein. Das 
 Wirken der Zuschussempfänger muss unmittelbar auf das Wohl der Bevölkerung im Landkreis 
 Rotenburg (Wümme) gerichtet sein. 
 
2.3 Zuschussempfänger sollen mindestens 1 Jahr auf ihrem Gebiet tätig sein und diese praktische 
 Arbeit auf Verlangen nachweisen. 
 
 
3. Antragsverfahren 
 
3.1  Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses nach dieser Handreichung ist schriftlich beim 
 Sozialamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) zu stellen. 
 
3.2 Ergänzend zu den in Nr. 4 der „Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von 
 Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln“ genannten Dokumenten ist dem ersten 
 Antrag zusätzlich eine Konzeption der Maßnahme/des Projekts/der Selbsthilfegruppe 
 beizufügen. Ferner ist die Angabe der Anzahl von hauptamtlichen Stellen und ehrenamtlich 
 tätigen Mitarbeitern erforderlich. 
 
3.3 Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das jeweils folgende Jahr werden die fristgerecht 
 eingegangenen Anträge dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit vorgelegt. 
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4. Förderfähige Ausgaben 
 
 Der Landkreis gewährt einen Zuschuss zu den laufenden Ausgaben (Personal- und 
 Sachkosten) für den Betrieb der Maßnahme/des Projekts bzw. für die laufende Arbeit der 
 Selbsthilfegruppe. Nicht förderfähig sind Investitionsausgaben. 
 
 
5. Eigenleistungen 
 
 Abweichend zu Nr. 3 der „Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen 
 und Zuweisungen aus Kreismitteln“ ist Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses 
 nach dieser Handreichung eine angemessene Eigenleistung des Zuwendungsempfängers, in 
 der Regel mindestens 25 % der förderfähigen Ausgaben.  
 
 
6. Höhe des Zuschusses 
 

Liegen mehrere dem Grunde nach förderfähige Anträge vor und überschreitet die Summe der 
beantragten Zuschüsse die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, wird die Höhe des 
Zuschusses unter Berücksichtigung der sozialpolitischen Zielstellungen entsprechend gekürzt.  
 

 Antragsteller, deren Arbeit ausschließlich oder nahezu ausschließlich von ehrenamtlichen 
 Kräften geleistet wird, können dabei bevorzugt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung des 
 jeweiligen Angebots notwendig erscheint. 
 
 
7. Wirtschaftliche und sparsame Verwendung 
 
7.1 Der Zuschussempfänger verpflichtet sich zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der 
 erhaltenen Mittel. 
 
7.2  Nicht verbrauchte Mittel sind dem Landkreis unverzüglich zurückzuzahlen. 
 
7.3  Bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere zweckentfremdeter Verwendung der Mittel erfolgt 
 die Rückforderung des Zuschusses. 
 
 
8. Inkrafttreten 
 
 Die Änderung der Verwaltungshandreichung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Förderanträge "Freiwillige Leistungen im sozialen Bereich" 
 
Sachverhalt: 
 
1) Allgemeines: 
 
Im Rahmen der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen 
Bereich“ sind für das Haushaltsjahr 2020 inkl. der Kontaktstellen und Begegnungsstätten 
insgesamt 20 Anträge eingegangen. Die Anträge 1) bis 19) sind mit den jeweils beantragten 
Beträgen in Höhe von insgesamt 169.600 € in den Haushaltsplan im Produkt 35.1.03 
Besondere soziale Hilfen eingebracht. Der unter der Nr. 20) beantragte Betrag ist nicht 
veranschlagt.  
 
Die eingehende Prüfung der gestellten Förderanträge erfolgte – sofern nicht gesondert erwähnt 
-anschließend anhand der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im 
sozialen Bereich“ und der dort definierten Voraussetzungen, u.a.:  
 
a) Erfüllung der Eigenmittel: Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses nach der 
Handreichung ist eine angemessene Eigenleistung des Zuwendungsempfängers, in der Regel 
mindestens 25 % der förderfähigen Ausgaben. Soweit nicht anders erwähnt, liegen die 
Eigenmittel über 25 %. 
  
b) Bezuschussung durch die Kommunen: Nach der allgemeinen Verwaltungshandreichung für 
die Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln wird eine Beteiligung durch 
die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden zumindest in Höhe der Zuwendung aus 
Kreismitteln erwartet. Nachdem die Zuschussempfänger hierauf in den vergangenen Jahren 
vermehrt aufmerksam gemacht worden sind, haben nun alle Antragsteller bei den betroffenen 
Kommunen ebenfalls Anträge gestellt. Jedoch gewähren nicht alle Kommunen eine 
Zuwendung. Die neuen Antragsteller sind hierauf hingewiesen worden.   
 
c) Verwendungsnachweis der für das Jahr 2018 ausgekehrten Mittel: Wie im Vorjahr ist die 
Förderung für das Jahr 2019 erst nach Vorlage des plausiblen Verwendungsnachweises 
ausgezahlt worden. Alle eingereichten Verwendungsnachweise waren plausibel. Soweit die 
Nachweise verspätet, also nach dem 31.03.2019, eingereicht wurden, ist dies gesondert 
erwähnt. 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt:  7.1 
 

 
Drucksachen-Nr.:  2016-21/0841 

Status:         öffentlich 

Datum:     14.11.2019 
 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

26.11.2019 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

05.12.2019 Kreisausschuss 

   

   

   



- 2 - 

     
 

 
Die Anträge für das Haushaltsjahr 2020 sind, soweit nicht anders aufgeführt, fristgerecht bis 
zum 15.08.2019 eingegangen.  
 
Dieser Vorlage sind alle Finanzierungspläne beigefügt. Bei den erstmals gestellten Anträgen 
11) bis 14) sind zudem die Konzeptionen als Anlage beigefügt. Zum Antrag 20) werden 
Finanzierungsplan und Konzeption nachgereicht.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Anträge zunehmend komplexer und umfangreicher 
werden. Auch die beantragten Fördersummen fallen mittlerweile zunehmend höher aus. Bei 
einigen Antragstellern wird die Zuwendung zudem als Defizitausgleich wahrgenommen. Dies 
wird zukünftig auch bei den Prüfungen der Verwendungsnachweise zu berücksichtigen sein. So 
ist durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) bei Prüfung der Zuwendungsgewährung 2018 inkl. 
deren Verwendungsnachweisprüfung angeregt worden, die Prüftiefe zu intensivieren und 
vermehrt Belege bei den Zuwendungsempfängern einzusehen. Diese Anregung des RPAs ist 
bereits aufgenommen und im jährlichen Austauschtreffen mit den Zuwendungsempfängern 
thematisiert worden.  
 
 
2) Anträge für das Haushaltsjahr 2020: 
 
Nr. Antragsteller Antrag/ 

veranschlagt 
Bemerkung 

1 Blaues Kreuz Gnarrenburg 
e.V., Suchtkrankenhilfe 

400 €  

2 Blaues Kreuz Heeslingen, 
Suchtkrankenhilfe 

400 €  

3 Caritasverband f.d.  
Landkreise STD und ROW, 
Selbsthilfekontaktstelle ZISS 

500 €  

4 Telefonseelsorge Elbe-Weser 2.000 €  
5 Diakonisches Werk ROW, 

Offener Mittagstisch 
2.300 €  

6 Ev.-luth. Kirchenkreis BRV-
ZEV, Anziehungspunkt 
Gnarrenburg 

4.000 €  

7 TANDEM e.V., Tafel 
Bremervörde, Ausgabestelle 
Gnarrenburg 

5.000 € Der Verwendungsnachweis 2018 ist 
verspätet (01.04.2019) eingegangen.  

8 Diakonisches Werk BRV-
ZEV, Tafel in Zeven, 
Ausgabestellen in Sittensen 
und Tarmstedt 

6.000 € Der Verwendungsnachweis 2018 ist 
verspätet (16.05.2019) eingegangen.  

9 Rotenburger Tafel e.V., Tafel 
in ROW, Ausgabestellen in 
Scheeßel, Fintel, Sottrum 
und Visselhövede 

7.000 €  

 Summe 27.600 €  
 
Antrag Lebensraum Diakonie e.V., Sozialkaufhaus KARO 
 
Nr. Antragsteller Zweck Beantragte 

Förderung 
Vorgeschlagene 
Förderung 

10 Lebensraum 
Diakonie e.V. 

Sozialkaufhaus KARO, ROW 8.000 € 4.000 € 

 Summe  8.000 € 4.000 € 
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Der Verein Lebensraum Diakonie e.V. (ehem. Herbergsverein) beantragt eine Förderung in 
Höhe von 8.000 € für das Sozialkaufhaus KARO. In den Vorjahren betrug die jährliche 
Förderung antragsgemäß regelmäßig 3.000 €. Aufgrund gestiegener Kosten reiche diese 
Förderung nicht mehr aus, so dass nunmehr ein Betrag in Höhe von 8.000 € benötigt werde.  
 
Der Eigenanteil des Vereins Lebensraum Diakonie wird mit 11,86 % angegeben; unter 
Berücksichtigung der Einnahmen aus Verkauf und Spenden beträgt der Eigenanteil 39,07 % 
und erfüllt damit die Vorgaben der Handreichung (Ergebnis 2018: 31,79 %, Plan 2019: 
37,93 %). 
Die Stadt Rotenburg (Wümme) ist für das Jahr 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 35.000 € 
eingeplant (Ergebnis 2018: 30.000 €, Plan 2019: 40.000 €). 
   
Es wird eine Fördersumme in Höhe von 4.000 € vorgeschlagen. Zum einen entspricht dies der 
Fördersumme, die auch die Hauptstelle der Tafel in Rotenburg (Wümme) erhält, deren 
Maßnahme einen Bezug zum SGB II bzw. SGB XII von 100 % hat. Das KARO wird dadurch 
nicht besser als die Tafel gestellt. Zum anderen ist auffallend, das zum Plan 2019 sowohl die 
Stadt Rotenburg (Wümme) ihre Zuwendung verringert (- 5.000 € zum Vorjahresplan) und auch 
der Lebensraum Diakonie selbst mit einem geringeren Eigenanteil plant (- 10.600 €). Dies hätte 
zum Ergebnis, dass der Landkreis die verringerte Stadtzuwendung sowie die geringeren 
Eigenmittel des Lebensraums gegenfinanzieren würde.  
 
Anträge SIMBAV e.V.: 
 
Der Verein SIMBAV e.V. hat erstmals eine Förderung aus der Verwaltungshandreichung 
„Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich“ beantragt. 
 
Nr. Antragsteller Zweck Beantragte 

Förderung 
Vorgeschlagene 
Förderung 

11 SIMBAV e.V. Miete für Büro- und Beratungsraum 
Große Straße 21, 27356 ROW 

2.500 € 0 € 

12 SIMBAV e.V. Miete für Familienforum, Große 
Straße 21b, 27356 ROW 

6.000 € 0 € 

13 SIMBAV e.V. Miete für Treffpunkt „Düt&Dat“, 
Kirchstraße 10, 27356 ROW 

8.000 € folgt, s.u. 

 Summe  16.500 € folgt, s.u. 
 
Der Verein Simbav hat die drei o.g. Anträge gestellt und konkret Mietzahlungen für die 
genannten Projekte beantragt. Nach der Verwaltungshandreichung werden Maßnahmen und 
Projekte gefördert, nicht jedoch einzelne Ausgabepositionen. Zwar gehören Mietzahlungen, wie 
auch Personalkosten, zu den förderfähigen Ausgaben. Gleichwohl kann die Förderung nicht für 
einzelne Ausgabepositionen beantragt werden. Es ist vielmehr auf die Maßnahme an sich 
abzustellen. 
 
Bei den drei Maßnahmen unterfallen die Anträge zu 11) und 12) nicht der 
Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger sozialer Leistungen“. Da in den hier 
betreffenden Räumen Maßnahmen und Projekte stattfinden, die dem Kompetenzzentrum sowie 
der Koordinierungsstelle zuzuordnen sind, findet diesbezüglich bereits eine Förderung durch 
den Landkreis über die Verwaltungshandreichung „Förderung der freien Jugendhilfe“ bzw. über 
die „Vereinbarung über die Einrichtung eines regionalen Kompetenzzentrums Frühe Hilfen zur 
Weiterentwicklung / Ausbau eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Angebotes Früher 
Hilfen für die Region Rotenburg (Wümme)“ statt. Die zwei Anträge zu 11) und 12) sind nicht an 
das Jugendamt weitergeleitet worden, da eine hilfsweise Vorprüfung ergab, dass der Verein 
Simbav bereits drei weitere Anträge auf Förderung aus der Handreichung „Förderung der freien 
Jugendhilfe“, gestellt hatte. Da diese Verwaltungshandreichung insoweit eine Begrenzung auf 
drei Anträge beinhaltet, wäre eine Weiterleitung nicht zielführend gewesen.   
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Der Antrag unter der lfd. Nr. 13) („Treffpunkt Düt&Dat“) kann demgegenüber aus der 
Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger sozialer Leistungen“ dem Grunde nach 
gefördert werden. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass ein Bezug zum SGB II und/oder 
SGB XII vorhanden ist. Zur Zielgruppe des offenen Treffpunktes gehören insbesondere auch 
Familien im SGB II – Leistungsbezug. Der Verein hat auf Nachfrage hierzu mitgeteilt, dass ca. 
1/3 der Nutzer/innen einen Bezug zum SGB II bzw. SGB XII haben.  
 
Hinsichtlich der Finanzierung hat der Verein Simbav zunächst einen Finanzierungsplan über 
alle Projekte eingereicht. Da vorliegend eine Trennung der Projekte und Maßnahmen 
vorzunehmen ist, ist der Verein gebeten worden, einen Finanzierungsplan ausschließlich für 
den „Treffpunkt Düt&Dat“ einzureichen. Der Verein ist zudem darauf hingewiesen worden, dass 
diese Trennung auch durchgehend für die Verwendungsnachweise gilt. Dieser Bitte ist der 
Verein zwischenzeitlich nachgekommen, jedoch ergaben sich durch den vorgelegten Plan 
weitere Fragen. Bei Versand der Einladung zur Sitzung konnten diese Fragen noch nicht 
abschließend geklärt werden. Sobald die nachgeforderten Unterlagen eingereicht und geprüft 
worden sind, werden sie zur Sitzung bzw. als Tischvorlage nachgereicht. 
 
Der Verein hat für den „Treffpunkt Düt&Dat“ eine Summe in Höhe von 8.000 € beantragt und 
bei der Ermittlung der Förderhöhe darum gebeten, die Öffnungszeiten (5,5 Tage pro Woche) 
wohlwollend zu berücksichtigen.  
 
Die Hauptstelle der Tafel in Rotenburg (Wümme), bei dem alle Kunden einen Bezug zum SGB 
II/SGB XII haben (müssen), erhält eine Förderung in Höhe von 4.000 €. Um hier den „Treffpunkt 
Düt&Dat“ nicht besser zu stellen, sollte die Förderung nicht über diesem Betrag liegen. Es wird 
berücksichtigt, dass vermutlich 1/3 der Nutzer/innen in einem Leistungsbezug des SGB II oder 
SGB XII stehen. Es ist auch zur Kenntnis genommen worden, dass der „Treffpunk Düt&Dat“ 
länger geöffnet hat, als beispielsweise die Tafel.  
 
Aufgrund der noch fehlenden Angaben kann derzeit noch kein Vorschlag zur Höhe der 
Förderung unterbreitet werden.  
 
Antrag Auferstehungskirche Bremervörde: 
 
Nr. Antragsteller Zweck Beantragte 

Förderung 
Vorgeschlagene 
Förderung 

14 Ev.-luth. 
Auferstehungskirche 
Bremervörde 

Stadtteilladen Mittelkamp, 
Bremervörde 

10.000 € 3.000 € 

 Summe  10.000 € 3.000 € 
 
Die ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde hat eine Förderung des Stadtteilladens 
Mittelkamp, Bremervörde, aus der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen 
im sozialen Bereich“ beantragt. Mit dem Stadtteilladen werden verschiedene niedrigschwellige 
Angebote vorgehalten, die insbesondere von den Bewohner/innen des Stadtteils genutzt 
werden, die in der Mehrheit in sozial und wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen leben. 
Daneben steht das Angebot auch Bewohner/innen anderer Stadtteile oder Nachbarkommunen 
offen.  
 
Für den Zeitraum 07/2020 – 06/2021 ist eine Förderung in Höhe von 10.000 € beantragt 
worden; auf das Haushaltsjahr 2020 entfällt somit ein Betrag in Höhe von 5.000 €. 
Entsprechend der Aufgabenbeschreibung der im Stadtteilladen tätigen Sozialpädagogin wird 
davon ausgegangen, dass dort zu ca. 25 % Angebote  der Jugendhilfe vorgehalten werden 
(1.310 €). Der Antrag wurde insoweit dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung 
vorgelegt (vgl. Jugendhilfeausschuss TOP 7, Anlage 9).  
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Es verbleibt ein zu prüfender Betrag in Höhe von 3.690 €, mithin ein Anteil in Höhe von ca. 
75 %, der aus der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger sozialer Leistungen“ 
gewährt werden könnte.  
 
Vorliegend ist ein Bezug zum SGB II und SGB XII gegeben. So teilte die ev.-luth. 
Auferstehungskirche mit, dass ca. 70 % der Erwachsenen und 90 % der Kinder in einem 
Leistungsbezug des SGB II und/oder SGB XII stehen. Der Stadtteilladen wird in einem Bereich 
vorgehalten, der nach einer Sozialraumanalyse aus dem Jahr 2013 als sozialer Brennpunkt 
definiert worden ist. Weiterhin richtet sich das Angebot auch an Nachbargemeinden sowie an 
ältere Menschen, die die Angebote als generationenübergreifenden Begegnungsort nutzen.  
 
Als Mittel der Stadt Bremervörde wird eine Zuwendung in Höhe von 65.000 € eingeplant. 
Eigenmittel werden nicht eingeplant. Die ev.-luth. Auferstehungskirche gibt hierzu an, in 
Bremervörde einen weiteren Stadtteilladen aufbauen zu wollen. Um dort umfangreiche 
Fördermittel seitens des Deutschen Hilfswerks erhalten zu können, seien die Eigenmittel 
vollumfänglich in dem Projekt verortet. Es ist beabsichtigt, den Antragsteller darauf 
hinzuweisen, dass in den folgenden Jahren auch in diesem Projekt Eigenmittel eingesetzt 
werden sollen. Eine Doppelförderung zu anderen geförderten Bereichen des Landkreises (z.B. 
Bremervörder Tafel, Begegnungsstätten TANDEM-Treff) ist im vorliegenden Projekt nicht 
gegeben. 
 
Vorliegend wird eine Förderrate von 80 % zu Grunde gelegt, die den Bezug zum SGB II bzw. 
SGB XII berücksichtigt, so dass eine Fördersumme in Höhe von (aufgerundet) 3.000 € 
vorgeschlagen wird (3.690 € x 80 % Nutzer/innen = 2.952 €).  
 
 
3) Kontaktstellen und Begegnungsstätten: 
 
Im Landkreis Rotenburg (Wümme) bieten die GESO gGmbH, der TANDEM e.V. und das 
Diakonische Werk des ev.-luth. Kirchenkreises Rotenburg (Wümme) Begegnungsstätten (BS) 
sowie Kontaktstellen (KS) für psychisch kranke Menschen an. Die hierzu geschlossenen 
Vereinbarungen sind in diesem Jahr überarbeitet und um allgemeine Kostensteigerungen 
angehoben worden (vgl. Beschluss des Kreisausschusses vom 06.12.2018, Drucksachen-Nr.: 
2016-21/0574). Für 2020 sind auf Grundlage dieser Vereinbarungen die folgenden Beträge 
eingeplant: 
 
Nr. Antragsteller Zweck Betrag Bemerkung 
15 TANDEM e.V. TANDEM-Treff  

Bremervörde (BS) 
29.400 € Die Verwendungsnach-

weise 2018 sind verspätet 
(01.04.2019) eingegangen. 16 TANDEM e.V. TANDEM-Treff 

Gnarrenburg (BS) 
12.300 € 

17 GESO Café KUBUS Rotenburg 
(Wümme) (BS) 

36.800 € Die Verwendungsnach-
weise 2018 sind verspätet 
(08.07.2019) eingegangen. 
Gleiches gilt für den Antrag 
für das Jahr 2020 
(22.08.2019). 

18 GESO QUAB Zeven (BS) 12.300 € 

19 Kirchenkreis 
Rotenburg 
(Wümme) 

Frühstückstreffs Rotenburg 
(Wümme), Visselhövede, 
Scheeßel (KS) 

14.700 €  

 Summe  105.500 €  
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4) Therapeutische Sucht- und Sozialberatung e.V. 
 
In den vergangenen Jahren hat der Verein regelmäßig eine Förderung in Höhe von 2.000 € 
beantragt und erhalten. Dieser Betrag wurde vorsorglich in die Planung mit aufgenommen. Auf 
Nachfrage teilte der Verein jedoch mit, für das Jahr 2020 keine Förderung zu beantragen. Die 
Teilnehmerzahlen der Selbsthilfegruppe gingen zurück, so dass es noch unklar sei, ob der 
Verein im kommenden Jahr Angebote vorhalten könne. Der Haushaltsansatz im Produkt 
35.1.03 ist daher um 2.000 € zu verringern.  
 
Die Mittel für die vorgenannten Anträge 1) bis 19) stehen im Produkt 35.1.03 zur Verfügung.  
 
 
5) Bremervörder Kultur- und Heimatkreis e.V. „FrauenZimmer“ 
 
Am 30.08.2019 ging verspätet der Antrag des Bremervörder Kultur- und Heimatkreises e.V. ein. 
Der Verein beantragt eine Unterstützung in Höhe von 3.000 € als Zuwendung, ersatzweise als 
Ausfallbürgschaft. Die Zuwendung soll zweckgebunden für die vereinseigene Arbeitsgruppe 
„FrauenZimmer“ sein. Die Arbeitsgruppe bietet Frauen die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen 
zwanglos zu treffen. Es soll Frauen die Gelegenheit bieten, sich aus ihrer Isolation zu lösen und 
(wieder) gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen. 
 
Zum Zeitpunkt der Einladung konnte noch nicht abschließend geprüft werden, ob die 
Voraussetzungen der Verwaltungshandreichung „Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen 
Bereich“ erfüllt sind. Insbesondere sind noch die Maßnahmenkonzeption und Fragen der 
Finanzierungsplanung mit dem Verein zu klären. So liegt beispielsweise der Eigenanteil nur bei 
17 % und erfüllt damit nicht die Voraussetzung der Verwaltungshandreichung. In der Sitzung 
wird hierzu weiter vorgetragen. 
 
Nr. Antragsteller Zweck Beantragte 

Förderung 
Vorgeschlagene 
Förderung 

20 Bremervörder Kultur- 
und Heimatkreis e.V. 

FrauenZimmer 3.000 € folgt, s.o. 

 Summe  3.000 € folgt, s.o. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

a.) Den Förderanträgen 1) bis 9) sowie 15) bis 19) werden entsprechend der 
im Einzelfall beantragten und veranschlagten Förderung zugestimmt.  

 
b.) Den Förderanträgen 10) bis 14) und 20) wird entsprechend der im 

Einzelfall vorgeschlagenen Förderung zugestimmt. 
 
 
 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan, Teilhaushalt 4 – Soziales 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gegenstand der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit sind 
die Planansätze für die folgenden Produkte des Teilhaushaltes 4 (Sozialamt): 
 
Produkte TH 4 Bezeichnung 
24.2.01  Leistungen nach dem BAföG 
31.1.01  Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII 
31.1.02 Erstattung des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach 

Nds. AG SGB IX/SGB XII) 
31.1.03  Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
31.1.04  Hilfen zur Gesundheit 
31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in 

anderen Lebenslagen 
31.1.06  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
31.1.07  Zahlungen Quotales System 
31.1.08  Hilfe zur Pflege ab 2017 
31.1.09  Verwaltung der Sozialhilfe 
31.1.10  Hilfe zum Lebensunterhalt 
31.1.12  Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII 
31.1.20  Hilfe zur Pflege bis 2016 
31.3.01  Leistungen gemäß AsylbLG 
31.3.11  Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG 
31.4.01  Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX 
31.4.02 Erstattung des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach Nds. 

AG SGB IX/SGB XII) 
31.4.10  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX 
31.4.20  Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX 
31.4.30  Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX 
31.4.40  Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt:  7.2 
 

 
Drucksachen-Nr.:  2016-21/0842 

Status:         öffentlich 

Datum:     14.11.2019 
 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

26.11.2019 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

04.12.2019 Finanzausschuss 

05.12.2019 Kreisausschuss 

13.12.2019 Kreistag 
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31.4.50  Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX 
31.4.60  Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX 
31.4.70  Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität 
31.4.80  Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
31.4.86  Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen 
31.4.90  Verwaltung der Eingliederungshilfe 
32.1.01  Leistungen nach BVG, OEG u.a. 
34.4.01  Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 
34.5.01  Landesblindengeld 
34.6.01  Leistungen gemäß Wohngeldgesetz 
34.7.00  Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 
35.1.02  Versicherungsamt 
35.1.03  Besondere soziale Hilfen 
36.3.08  Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
52.2.02  Wohnungsbauförderung 
 
Zur Fachausschusssitzung bitte ich den bereits mit der Einladung zum Finanzausschuss 
zugesandten Haushaltsplanentwurf mitzubringen. Ausschussmitglieder, die keinen 
Haushaltsplanentwurf erhalten haben, erhalten mit dieser Einladung entsprechende Auszüge.  
 
Unter dem Tagesordnungspunkt 7.1 (Förderanträge „Freiwillige Leistungen im sozialen 
Bereich“) wurden bereits Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Soziales, Arbeit und 
Gesundheit an den Kreisausschuss abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze 
erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze 
aufgrund der vorgenannten Beschlüsse. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2020 werden die Planansätze 
der vorgenannten Produkte mit in der Sitzung besprochenen Änderungen 
empfohlen. 
 

 
 
Luttmann 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
e. V. (AWO) 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 06.07.2019 hat der Betreuungsverein der AWO eine Zuwendung für 2020 in 
Höhe von 10.000,00 Euro beantragt.  
 
Seit 2013 erhält der Betreuungsverein im Rahmen einer Fördervereinbarung eine Zuwendung 
von 6.000,00 Euro jährlich für die Mitfinanzierung der Personal- und Sachkosten für 
Querschnittsaufgaben des Vereins nach § 1908 f BGB. Die laufende Fördervereinbarung vom 
08.12.2017 endet am 31.12.2019. Der Verwendungsnachweis für die Zuwendung 2018 ging 
fristgerecht und vollständig ein und bot keinen Grund zur Beanstandung. 
 
Die bisherige Richtlinie des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen, wonach anerkannte 
Betreuungsvereine eine Landesförderung erhalten und die von einer finanziellen Beteiligung der 
kommunalen Betreuungsbehörden ausgeht, endet am 31.12.2019. Im Zuge der zwischenzeitig 
erfolgten Verlagerung der Zuständigkeit auf das Nds. Justizministerium und Anhebung der 
Landesförderung befindet sich die Richtlinie derzeit in der Überarbeitung. Nach der 
Entwurfsfassung sind Gegenstand der Förderung die Personal- und Sachausgaben des 
Betreuungsvereins zur 
• planmäßigen Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer und zu deren 

erfolgreicher Motivierung, weitere ehrenamtliche Betreuungen zu übernehmen sowie 
Einführung in deren Aufgaben, Fortbildung und Beratung,  

• planmäßigen Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie 
Beratung bei deren Erstellung, 

• Ermöglichung eines Erfahrungsaustausches zwischen den ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern sowie 

• Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
 

Hierfür sieht der Entwurf eine maximale Landesförderung von 24.000,00 Euro jährlich vor. 
 
 

 

Besch l ussvor lage  
Gesundheitsamt  

Tagesordnungspunkt:  8.1.1 
 

 
Drucksachen-Nr.:  2016-21/0843 

Status:         öffentlich 

Datum:     14.11.2019 
 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

26.11.2019 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

05.12.2019 Kreisausschuss 
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Die Erhöhung der beim Landkreis beantragten Zuwendung wird vom Betreuungsverein mit 
einem vermehrten Beratungsbedarf begründet. Hintergrund sind Regelungen des BTHG, in 
dessen dritter Umsetzungsstufe zum 01.01.2020 u. a. die Eingliederungsleistungen von den 
existenzsichernden Leistungen beim Betreuten Wohnen in besonderen Wohnformen (ehemals 
stationäres Wohnen) getrennt werden. Um die existenzsichernden Leistungen zu erhalten, 
müssen u. a. Anträge gestellt, Verträge über das Wohnen und die Versorgung mit 
Einrichtungen geschlossen und Girokonten eingerichtet werden. Von diesen neuen Aufgaben 
fühlen sich insbesondere ehrenamtliche Betreuer/innen und Bevollmächtigte aus dem 
Angehörigenumfeld vielfach überfordert. Daher sind bereits jetzt vermehrte Abgaben 
ehrenamtlicher Betreuungen zu verzeichnen. Durch ein ausgebautes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot des Betreuungsvereins kann dem entgegengewirkt werden. Insofern 
wird die Erhöhung des Zuwendungsbetrags befürwortet. 
 
Da noch nicht abzusehen ist, über welchen Zeitraum der vermehrte Beratungsbedarf bestehen 
wird, wird empfohlen, eine neue Fördervereinbarung für zunächst zwei Jahre abzuschließen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landkreis fördert den Betreuungsverein der AWO mit 10.000,00 Euro im 
Rahmen einer Fördervereinbarung für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2021. 

 
 
 
 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Förderung des Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 29.04.2019 hat der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e. V. eine 
Zuwendung für 2020 in Höhe von 20.000,00 Euro beantragt. 
 
Der Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. erhält seit 1991 jährliche Zuwendungen vom 
Landkreis, seit 2015 in Höhe von 20.000,00 Euro jährlich. Seit 2016 besteht eine 
Fördervereinbarung, in der die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der Förderung 
näher beschrieben werden. Die aktuelle Vereinbarung endet am 31.12.2019. 
 
Der Verein leistet psychoonkologische und psychosoziale Einzelberatung in seinen 
Beratungsstellen in Bremervörde und Zeven sowie auch aufsuchend. Ferner werden zahlreiche 
Gruppenangebote (Gesprächs- und Sportangebote) im Nordkreis vorgehalten. 
 
Neben dem Landkreis wird der Verein in unterschiedlicher Höhe (200 Euro bis 800 Euro) von 
den Kommunen des Nordkreises unterstützt. Ansonsten finanziert sich der Verein im 
Wesentlichen durch Spenden und Eigenbeteiligungen für die Nutzung der Angebote. Daneben 
erfolgen jährlich Zuwendungen durch den gesonderten Förderverein Krebsfürsorge e. V., um 
den Haushalt auszugleichen.  
 
Der Verwendungsnachweis für die Zuwendung 2018 ging fristgerecht und vollständig ein und 
bot keinen Grund zur Beanstandung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landkreis fördert die Arbeit des Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V. mit 
20.000,00 Euro im Rahmen einer Fördervereinbarung für den Zeitraum 
01.01.2020 bis 31.12.2021. 
 

 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Anträge zur Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag nach §§ 45 a, 45 c SGB XI 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Land fördert nach der Richtlinie des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung und über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Angeboten zur 
Unterstützung im Alltag sowie Modellvorhaben nach §§ 45 a, 45 c SGB XI entsprechende 
Entlastungsangebote. Für die Förderung ist zunächst eine Anerkennung des Angebots durch 
das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie Voraussetzung.  
 
Anerkannt werden können nach § 45 a SGB XI  
1. Angebote, in denen insbesondere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter fachlicher 

Anleitung die Betreuung von Pflegebedürftigen mit allgemeinem oder mit besonderem 
Betreuungsbedarf in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen 
(Betreuungsangebote), 

2. Angebote, die der gezielten Entlastung und beratenden Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen und vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen in ihrer Eigenschaft als 
Pflegende dienen (Angebote zur Entlastung von Pflegenden), und 

3. Angebote, die dazu dienen, die Pflegebedürftigen bei der Bewältigung von allgemeinen oder 
pflegebedingten Anforderungen des Alltags oder im Haushalt, insbesondere bei der 
Haushaltsführung oder bei der eigenverantwortlichen Organisation individuell benötigter 
Hilfeleistungen zu unterstützen (Angebote zur Entlastung im Alltag),  

4. sowie Modellvorhaben zur Weiterentwicklung von Versorgungskonzepten und Versorgungs-
strukturen nach § 45 c SGB XI. 

 
Das Förderverfahren ist in der mit Erlass vom 29.03.2019 neu gefassten Richtlinie geregelt. Im 
Zuge der Neufassung wurde der Passus eingefügt, dass die Antragstellenden nachzuweisen 
haben, dass sie sich u.a. um die Gewährung von Mitteln kommunaler Körperschaften bemüht 
haben. Es wird zumindest die Vorlage einer Negativbescheinigung gefordert. 
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Bis zum 15.10.2019 gingen vier Anträge von Trägern anerkannter Angebote ein. Für die 
Anträge gelten die Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zuschüssen und 
Zuweisungen aus Kreismitteln. Demnach errechnet sich die Kreisbeteiligung nach Abzug der 
Leistungen Dritter von den zuwendungsfähigen Kosten. 
 
Die ev.-luth. Kirchengemeinde Sankt Gallus Rhade beantragt für ihre Diakonische Hilfe einen 
Zuschuss von 700,00 Euro.  
 
Die Lebenshilfe Rotenburg-Verden e. V. beantragt für ihre Offenen Hilfen einen Zuschuss von 
1.000,00 Euro. 
 
Der DRK Kreisverband Bremervörde e.V. hat für die beiden anerkannten Angebote in den 
Bereichen Familienunterstützender Dienst und Alltagshilfen Anträge mit ausgeglichener 
Finanzplanung ohne Einbeziehung von Fördermitteln des Landkreises gestellt. Die 
Antragstellung erfolgte aufgrund der Nachweispflicht gegenüber dem Land, so dass 
entsprechende Negativbescheinigungen ausgestellt werden können.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Landkreis gewährt der ev.-luth. Kirchengemeinde Sankt Gallus Rhade für 
ihre Diakonische Hilfe einen Zuschuss von 700,00 Euro und der Lebenshilfe 
Rotenburg-Verden e. V. für ihre Offenen Hilfen einen Zuschuss von 1.000,00 
Euro. Der DRK Kreisverband Bremervörde e.V. erhält zwei 
Negativbescheinigungen. 

 
 
 
 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Antrag auf Zuschuss für die pro familia - Beratungsstelle Stade 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 15.07.2019 hat die Landesgeschäftsstelle pro familia Niedersachsen für die 
Arbeit der Beratungsstelle Stade eine Zuwendung in Höhe von 5.000,00 Euro für das 
Haushaltsjahr 2020 für die Durchführung von Beratungen nach §§ 2, 5 und 6 des Gesetz zur 
Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (SchKG) beantragt.  
 
Die Beratungsstelle Stade betreibt seit 2006 eine Außenstelle in Bremervörde. Bereits bei 
Eröffnung der Außenstelle wurde eine Zuwendung beim Landkreis beantragt, die mit Hinweis 
auf die vorhandenen eigenen Beratungsstellen des Gesundheitsamtes an den Dienststellen 
Rotenburg und Bremervörde abgelehnt wurde. Nach wie vor erbringt der Landkreis die 
Dienstleistung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung mit eigenem Personal 
und es konnten bislang alle Anfragen bedient werden. Dadurch, dass die Mitarbeiterinnen 
jeweils noch weitere Aufgaben wahrnehmen und daher mit einem über die Aufgaben im 
Rahmen der Schwangeren-(konflikt-)beratung deutlich hinausgehenden Stundenumfang im 
Gesundheitsamt tätig sind, können Termine flexibel und kurzfristig gewährleistet werden. 
 
Pro familia hat in den Antragsunterlagen eine „defizitäre Versorgung“ angegeben, aufgrund 
derer landesseitig eine weitere Stelle bewilligt worden sei. Diese Aussage zur 
Versorgungssituation bezieht sich nach Auskunft des für die Anerkennung und Überwachung 
der Beratungsstellen zuständigen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie nicht speziell 
auf den Landkreis Rotenburg (Wümme). Hier gebe es im Gegenteil sogar eine leichte 
Überversorgung (0,362 VZ). Nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum SchKG wird die 
Versorgung jeweils innerhalb eines Versorgungsbezirks geregelt. Der Versorgungsbereich 1 
umfasst die Landkreise Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Stade. Aktuell 
gebe es eine Unterversorgung in den Landkreisen Harburg und Osterholz, für die keine Stellen 
beantragt worden seien, insofern hätten landesseitig Mittel für die Einrichtung der Stelle bei pro 
familia zur Verfügung gestanden. 
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Für die im Antrag angesprochenen Beratungsangebote in Schulen im hiesigen 
Zuständigkeitsbereich wurde von hier noch geprüft, ob sich möglicherweise aus den 
Verwaltungshandreichungen des Landkreises zur Förderung der Jugendarbeit oder zur 
Förderung freiwilliger Leistungen im sozialen Bereich eine Förderung konkreter Maßnahmen 
oder Projekte ableiten ließe. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt, da die inhaltlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen. 
Es wird daher empfohlen, den Antrag abzulehnen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Antrag der Landesgeschäftsstelle pro familia Niedersachsen auf eine 
Zuwendung in Höhe von 5.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 für die Arbeit der 
Beratungsstelle Stade für die Durchführung von Beratungen nach §§ 2, 5 und 6 
SchKG wird abgelehnt. 
 

 
 
 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan, Teilhaushalt 6 - Gesundheitsamt 
 
Sachverhalt: 
 
Beraten werden die Planansätze für die folgenden Produkte des Teilhaushaltes 6 
(Gesundheitsamt): 
 
Produkt Bezeichnung 
12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene 
12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen 
31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen 
34.3.01 Betreuungswesen 
41.2.01 Gesundheitliche- sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen 
41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst 
41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen 
41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst 
 
Zu der Fachausschusssitzung bitte ich den bereits mit der Einladung zum Finanzausschuss 
zugesandten Haushaltsplanentwurf mitzubringen. Ausschussmitglieder, die keinen 
Haushaltsplanentwurf erhalten haben, erhalten mit dieser Einladung entsprechende Auszüge.  
 
Unter den Tagesordnungspunkten (Förderanträge) wurden bereits Beschlussempfehlungen 
abgegeben. Die Entscheidung über die Haushaltsansätze erfolgt unter Berücksichtigung ggf. 
notwendiger Änderungen einzelner Haushaltsansätze aufgrund der vorgenannten Beschlüsse. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2020 werden die Planansätze 
der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen 
empfohlen. 

 
Luttmann 
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Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan 2020, Teilhaushalt 7 – Jobcenter 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gegenstand der Haushaltsberatungen sind die Planansätze für den Teilhaushalt 7 mit 
folgenden Produkten:  
31.2.01  Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen, 
31.2.02  Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe, 
31.2.03  Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen, 
31.2.04  Arbeitslosengeld II (ohne KDU), 
31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund, 
31.2.06  Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 
31.2.09  Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. 
 
Zu der Fachausschusssitzung bitte ich den bereits mit der Einladung zum Finanzausschuss 
zugesandten Haushaltsplanentwurf mitzubringen. Ausschussmitglieder, die keinen 
Haushaltsplanentwurf erhalten haben, erhalten mit dieser Einladung entsprechende Auszüge. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2020 werden die Planansätze 
der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen 
empfohlen. 

 
 
 
Luttmann 
 

 

Besch l ussvor lage  
Jobcenter  

Tagesordnungspunkt:  9 
 

 
Drucksachen-Nr.:  2016-21/0847 

Status:         öffentlich 

Datum:     14.11.2019 
 

Termin  Beratungsfolge: 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

26.11.2019 Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit 

04.12.2019 Finanzausschuss 

05.12.2019 Kreisausschuss 

13.12.2019 Kreistag 

   

   

   


	TOP 5 Ausbildungsbeihilfe Sozialassistenten Vorlage
	TOP 5 Ausbildungsbeihilfe Sozialassistenten Anlage
	TOP 6 Änderung Verwaltungshandreichung Vorlage
	TOP 6 Änderung Verwaltungshandreichung Anlage
	TOP 7.1 Förderanträge freiw. Leistungen Vorlage
	TOP 7.1 Förderanträge freiw. Leistungen Anlage
	TOP 7.2 Haushalt 2020 Soziales Vorlage
	TOP 8.1.1 Förderantrag AWO Vorlage
	TOP 8.1.1 Förderantrag AWO Anlage
	TOP 8.1.2 Förderantrag Krebsfürsorge Vorlage
	TOP 8.1.2 Förderantrag Krebsfürsorge Anlage
	TOP 8.1.3 Förderanträge AZUA Vorlage
	TOP 8.1.3 Förderanträge AZUA Anlage
	TOP 8.1.4 Förderantrag pro familia Vorlage
	TOP 8.1.4 Förderantrag pro familia Anlage
	TOP 8.2 Haushalt 2020 Gesundheitsamt Vorlage
	TOP 9 Haushalt 2020 Jobcenter Vorlage



